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eheliche Kind wird auch trotzdem noch die Schattenseiten des Lebens erfahren
miissen, da die rechtliche Gleichstellung die Geborgenheit im Schof3e der Familie
nie zu ersetzen vermag. Eine Abwertung der Ehe und Familie wird mit den
Neuerungen nicht eintreten. Dagegen wird sich die vergréBerte Verantwortlich-
keit insbesondere seitens des auBerehelichen Vaters zugunsten von Kind und
Mutter auswirken, und es werden die Lasten, die das auBBereheliche Kind mit sich
bringt, gerechter zwischen seinen Eltern verteilt.

50 Jahre

Sanktgallische Konferenz der o6ffentlichen Fiirsorge

Am 17.Mai 1967 feierte die St.Gallische Fursorgekonferenz, vormals Armenpflegerkonfe-
renz, in Bad Ragaz bei sehr starker Beteiligung aus allen Gauen des Kantons und fast auf
den Tag genau ihren 50. Geburtstag. Es war ein schr schones, wohlvorbereitetes und dem-
entsprechend gelungenes Fest! In seiner Jubilaumsansprache, die wir nachstehend in ihren
wesentlichen Teilen wiedergeben, schilderte der Konferenzprasident, Fiirsorgechef H. Bauser,
St.Gallen, in sehr interessanter Weise die Entstchung und den Werdegang der Konferenz.
Im Mittelpunkt der Tagung stand ein tiefschiirfendes Referat von Herrn alt Oberstdivisiondr
Dr. Edgar Schumacher iiber « Menschenfithrung», das der Bedeutung der Stunde und der
Aufgabe der Versammlung vortrefflich angepal3t war und einen tiefen Eindruck hinter-
lieB. Herr Landammann Edwin Koller, Vorsteher des Departementes des Innern, iiberbrachte
der Jubilarin die herzlichen GriiBe und Wiinsche sowie den Dank der Kantonsregierung
und entwarf in ungemein packender und fesselnder Art ein klares Bild der Sozialfirsorge
im Kanton St. Gallen und der kiinftigen Aufgaben. Die Schweizerische Konferenz schliel3t
sich den guten Wiunschen fur eine weitere gedeihliche Entwicklung der St.Gallischen
Konferenz von Herzen an. Red.

Infeinem von den Armensekretiren St.Gallen, Tablat, Straubenzell und Ror-
schach unterzeichneten Zirkular sind simtliche Armenpfleger des Kantons zur
1. kantonalen Armenpflegerkonferenz auf Sonntag, den 20. Mai 1917 ins Merka-
torium in St. Gallen eingeladen worden.

In dieser Einladung hieB es, daB sich in jungster Zeit in etlichen Kantonen
Bestrebungen zu einer tatkriftigen Forderung und zu einem zeitgemaBen Ausbau
der Armenfirsorge geltend gemacht hitten. Nun sei fir die Zeit des europaischen
Krieges auch im Kanton St.Gallen eine voéllige Neuorientierung in der inter-
kommunalen Armenfiirsorge eingetreten. Von der Uberzeugung durchdrungen,
daB dieses « Provisorium» die Grundlage zu bilden vermége zu einem weitblicken-
den Ausbau unseres kantonalen gesetzlichen Armenwesens, erachteten die Initian-
ten eine zeitige Stellungnahme zu diesem Problem als durchaus wiinschenswert.

Heinrich Adank, Armensekretir, St.Gallen, orientierte damals einleitend iiber
Zweck, Wichtigkeit und Bedeutung der Armenpflegerkonferenzen. Es sei ihre
Aufgabe, wie bei der Schweizerischen Armenpflegerkonferenz auf eidgenéssi-
schem Boden, durch regionale Konferenzen auf kantonalem Boden die in Kraft
bestehenden, veralteten gesetzlichen Fiirsorgebestimmungen mit den modernen
(héren Sie, schon damals hatte das Wort «modern» seinen Einzug gehalten)
wirtschaftlichen und sozialen Verhiltnissen in Einklang zu bringen. Es soll ferner
Aufgabe der Armenpflegerkonferenzen sein, an der Férderung aller sozialen
Bestrebungen lebhaften und tatkriftigen Anteil zu nehmen. Gleichzeitig sollen
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auch die personlichen Beziehungen zwischen den Armenpflegern von Stadt und
Land dazu beitragen, manches herbe und unberechtigte Vorurteil zu bannen und
an dessen Stelle das gegenseitige Vertrauen, die Anerkennung und Achtung zu
pflanzen. Sodann wurde das im Jahre 1835 geborene Gesetz einer eingehenden
Kritik unterstellt.

Damit war den 85 Vertretern aus 80 Gemeinden des Kantons die Wichtigkeit
und der Wert einer kantonalen Vereinigung der Armenpfleger anschaulich ge-
macht worden. Es wurde beschlossen, die Griindung einer st. gallischen Konferenz
vorzunehmen. Die bereits vorbereiteten Statuten fanden die Genehmigung, und
als Prasident der Konferenz sowie einer 19gliedrigen Kommission wurde der
eigentliche Schopfer und Initiant, Armensekretir Heinrich Adank, gewahlt.

Die Priasidialberichte der 20 Tagungen von 1917 bis 1938 geben Zeugnis von
der nachhaltigen Arbeit, die die Vereinigung unter ihrem ersten Prédsidenten in
mehr als 20 Jahren im Interesse des Armenwesens des Kantons St. Gallen leistete.
Ein erheblicher Teil dieser Arbeit bezog sich auf die Revision des damals als ver-
altet erklarten Armengesetzes von 1835; die bessere Fiirsorge fiir die alten Leute,
die zweckmaiBige Beschiftigung Arbeitsloser und Mindererwerbsfahiger sowie
eine gute hauswirtschaftliche Schulung unserer weiblichen Jugend.

Aus Priasidialberichten der zwanziger Jahre geht eindriicklich hervor, unter
welchem schweren wirtschaftlichen Druck die damalige ganze Welt litt. Stockun-
gen in Handel, Industrie und Gewerbe und die daraus folgende Mutlosigkeit und
Arbeitslosigkeit usw. wurden als verhdngnisvolle Erscheinungen des Tages bitter
empfunden. Es wurde dann einem Ausgleich von Kapital und Arbeit das Wort
gesprochen und erklirt, um diesen Ausgleich zu schaffen, werde ein groBziigiger
Ausbau der Sozialversicherung erstrebt. Bereits sei in der Bundesversammlung
nach allerdings miihevollen und oft breiten Beratungen der Verfassungsartikel zur
Schaffung der Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-Versicherung hervorge-
gangen. Dieses Problem beschiftigte unsere Konferenz auch Jahre hindurch. Zum
groBen Bedauern und zum Leidwesen aller Freunde einer groBziigigen gesamt-
schweizerischen Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung, so hei3t es, sei das
wohlvorbereitete Projekt des Bundesrates am 6. Dezember 1931 an einer ungniadi-
gen Stimmung des Schweizervolkes gescheitert.

Nach einem krankheitsbedingten Unterbruch der Tatigkeit des bisherigen
Présidenten Heinrich Adank, dem auch wir uns zu groBem Dank verpflichtet
fihlen, wurde anlaBlich der 22. Konferenztagung vom 6. Juni 1942 Fiirsorgechef
B.Eggenberger, St. Gallen, einstimmig zum neuen Prisidenten gewahlt.

Er erklarte, unsere Konferenz habe sich je und je fiir den sozialen Fortschritt
aufgeschlossen gezeigt, und wo es moglich war, direkt oder indirekt Einfluf3 auf
die Entwicklung zu nehmen versucht, getreu dem Wortlaut des Art. 1 der Statuten,
mit folgender Zweckumschreibung:

a) durch Veranstaltung von in der Regel jahrlichen Konferenzen der Armenfiir-
sorge im Kanton St.Gallen zu beleben, zu heben und zu férdern und die
Armenpfleger von Stadt und Land durch die Pflege persénlicher Beziehungen
einander naherzubringen;

b) durch Eingaben an die zustindigen Behorden an einer fortschrittlichen Aus-
gestaltung und Entwicklung unseres kantonalen Armenwesens mitzuarbeiten;

¢) durch Besprechung allgemein wichtiger Fragen der Armenpflege belehrend
und aufklarend zu wirken.
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In diesem Sinne beschiftigte sich die Konferenz seit dem Jahre 1942 mit nach-
stehenden Problemen und Aufgaben:

— Ausbau der interkantonalen Vereinbarung (Konkordat),

— der neuzeitlichen Ausgestaltung des Fiirsorgewesens allgemeinhin,

— Ausgestaltung der Krankenversicherung,

— Arbeitstherapie in den Anstalten fiir korperlich und geistig Erkrankte,
Schulung anormaler Kinder,

Hilfe fir Heimgekehrte und im Ausland notleidende Mitbiirger,
Krankenhausfiirsorge,

Strafvollzug,

schulpsychologischen Dienst,

Verwandtenunterstiitzung und Riickerstattung usw.

I

Es steht schon fest, so berichtete der damalige Prasident weiter, die Existenz der
Konferenz kénnte nicht gerechtfertigt werden, wenn sie sich nicht andauernd mit
Fragen der Sozialpolitik, der Sozialfiirsorge und der Sozialversicherung beschif-
tigte. Nur in lebendiger Kontaktnahme der Armenpflegen und Armenpfleger
unter sich und mit der gesetzgebenden und vollziechenden Behorde des Kantons
kénne sich eine fruchtbringende Tatigkeit entwickeln. Es sei erfreulich, daB die
jeweiligen Vorsteher des Departementes des Innern sich fiir die Gestaltung einer
zeitgemaBen Armenfiirsorge eingesetzt und fiir die Arbeit unserer Konferenz je
und je bestes Interesse an den Tag gelegt haben. Die Zusammenarbeit mit den
Regierungsraten Rukstuhl, Dr. Riedener, Paul Miiller war immer eine erfreu-
liche, so berichtet Herr Eggenberger in seinem Jahresbericht vom 7. Oktober 1961.
Er gedachte damals auch dankbar des sozialen Fortschritts im Ablauf der ver-
gangenen Jahrzehnte, dies besonders im Hinblick auf den Ausbau der Sozialver-
sicherung und die Verbesserung des Konkordates iiber die wohnértliche Unter-
stutzung.

Der am 7.Oktober 1961 zuriickgetretene, nimmermiide und umsichtige Prasi-
dent, B. Eggenberger, dem heute fiir sein groes Wirken nochmals recht herzlich
gedankt sei, schloB seine damaligen Ausfithrungen mit den trifen Worten, eine
lebendige, praktisch wirkende Tatigkeit der kantonalen Armenpflegerkonferenz
werde moglich sein, wenn sich immer wieder Miénner und Frauen zur Verfiigung
stellten, die sich vor Gott und den Menschen ihrer Verantwortung gegeniiber dem
Néachsten bewuBt seien. Wir sollten nicht herrschen, sondern dienen. Dabei kénne
nur gut sein, wenn sich das bedichtige Element mit dem forschen, vorwirts-
strebenden in den Aufgaben teile.

Damit gehen wir iiber zu unserer Tétigkeit in neuester Zeit. Die 41. Konferenz
vom 2.Mai 1962 tagte in Rorschach, die der Jugend gewidmet war und einen
Vortrag entgegennahm von Prof. Dr. K.Widmer, Goldach: «Der junge Mensch
in der modernen Umwelt».

An der Tagung 1963 referierte Landammann Miiller tiber die Revision des
Kantonalen Armengesetzes und Direktor Habicht im Blindenheim St. Gallen tiber
die Entwicklung des Blindenwesens in der Ostschweiz. Wiederum war es Land-
ammann Miiller, der im Jahre 1964 in Rapperswil zu uns sprach und zu seinem
Abschied uns Wesentliches zu sagen hatte iiber das Thema «Vom alten Armen-
gesetz zum neuen Fiirsorgegesetz». Diese Tagung trug den Stempel besonderer
Priagung, nahm doch der hochangesechene Magistrat, Landammann Paul Miiller,
offiziell Abschied von unserer Konferenz.
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Im Jahre 1965 tagte unsere Konferenz im Saxerriet, wobei wir ein groBes neues
Werk in Augenschein nehmen durften, das im schweizerischen Strafvollzug eine
Neuerung darstellt, die als Markstein in die Geschichte des sanktgallischen Straf-
vollzuges eingegangen ist.

An dieser Tagung durften wir als Nachfolger von Herrn Landammann Paul
Miiller Herrn Regierungsrat Edwin Koller in unserer Mitte willkommen heiBen,
der sich spontan zur Mitarbeit in unserer Konferenz bereit erklart und unsere
Tatigkeit fir die 6ffentliche Fiirsorge als auBBerordentlich wertvoll bezeichnet hat.
Wir freuen uns heute, mit Herrn Landammann Koller im gleichen Sinn und
Geiste wie mit seinem Vorginger zusammenarbeiten zu diirfen.

Die Tagung des vergangenen Jahres, gehalten in St.Gallen, wies wiederum
eine besondere Note auf, stand doch die Orientierung tiber die Ergdnzungslei-
stungen zu den AHV- und IV-Renten auf der Traktandenliste. Der Leiter der
kantonalen Ausgleichskasse St.Gallen, Herr Dr. J.Brithlmann, sprach uber die
ordentlichen Ergidnzungsleistungen, wiahrend der in der Zwischenzeit leider ver-
storbene Nationalrat W. Klingler sich tiber die aullerordentlichen Ergdnzungs-
leistungen und Stiftungsfiirsorge duBerte. Und wiederum war es die Jugend, die
uns mit einem ansprechenden musikalischen Spiel «Im Wandel der vier Jahres-
zeiten» erfreute.

Der ArbeitsausschuB hat sich, in steter Verbindung mit der groBen Kommission,
vorab mit der Gestaltung der heutigen Jubeltagung, sodann aber auch intensiv
mit der Vorbereitung unseres Fortbildungskurses, der anfangs Juni in Sargans
und St. Gallen stattfinden wird, beschiftigt. Fiir diesen Kurs liegen 140 Anmel-
dungen vor.

In personeller Hinsicht gestatten Sie mir, auf ein besonders tragisches Gesche-
hen hinzuweisen. Es ist der Heimgang von Landammann Paul Miiller sel. Die
Nachricht vom unerwarteten Hinschied unseres lieben und verehrten Herrn Land-
ammann Paul Miller hat uns tief beriihrt, ja bestiirzt. Noch waren es wenige
Wochen her, dal wir dem lieben Heimgegangenen in seiner gewohnt riistigen
und frohen Haltung begegneten. Um so schmerzlicher traf uns der jihe Tod
dieses bedeutenden Magistraten, der wahrend Jahrzehnten in hingebender und
uneigenniitziger Weise dem Staat und Volk und einer groBen Zahl von Institu-
tionen hervorragend und vorbildlich gedient hat. Wir durften mit dem lieben
Heimgegangenen wihrend seiner ganzen Amtszeit als Regierungsrat in engem
Kontakt stehen. Er hat unserer Konferenz, der er gewissermallen als geistiger
Vater vorstand, unerhért viel gegeben. Er verstand es, uns den Boden fiir die
<unftige Fiirsorgetitigkeit zu ebnen und zu festigen, und mit dem neuen, fort-
schrittlichen Fiirsorgegesetz gab er uns ein taugliches Mittel in die Hand, unsere
Arbeit nach den modernen Grundsitzen zum Wohl der Bedringten und Bediirfti-
gen zu erfiillen. Noch war es uns vergénnt, an unserer Jahrestagung von Ende
April 1964 in Rapperswil die integre und von hohem Verantwortungsgefiihl ge-
tragene Personlichkeit zu wiirdigen und ihm den wohl verdienten Dank 6ffent-
lich abzustatten. Nie hitten wir damals geahnt, da Herr Landammann Paul
Miiller in so verhaltnismaBig kurzer Zeit in die Ewigkeit abberufen wiirde.

Im Monat November vergangenen Jahres muBlten wir die schmerzliche Kunde
vom ebenfalls unerwarteten Hinschied unseres verehrten Herrn Gemeindeam-
mann Josef Kramer, Gams, entgegennehmen. Viele Jahre hat der Verstorbene
unserer groBen Kommission angehort, wo er sich als eine liebenswiirdige und
angenehme Personlichkeit mit groBer Sachkenntnis und Einfithlung den viel-
faltigen Problemen der 6ffentlichen Fiirsorge widmete. Herr Gemeindeammann
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Kramer stellte seine reichen Kenntnisse und Erfahrungen mit dem ganzen Einsatz
seiner Personlichkeit der Gemeinde und einer weiteren Offentlichkeit wihrend
nahezu drei Jahrzehnten in bester Weise zur Verfiigung. Er hat sich dadurch
bleibende Verdienste erworben. Fiir die bedringten und behinderten Menschen
zeigte er stets besonderes Verstindnis.

Ich mochte meinen Bericht nicht schlieBen, ohne auf die groBen Wandlungen
hinzuweisen, die sich im Laufe der Jahre vollzogen haben. Durch den stindigen
Ausbau der Sozialversicherung in den verschiedenen Zweigen ist die 6ffentliche
Firsorge finanziell weitgehend entlastet worden. AHV- und IV-Renten sowie die
seit 1. Januar 1966 zur Auszahlung gelangenden Erginzungsleistungen sichern
eine, wenn auch bescheidene Existenzgrundlage und stirken damit die Wiirde
und das SelbstbewuBtsein der bescheiden Bemittelten. Wir diirfen aber daraus
nicht schliefen, da3 die Probleme und Sorgen der 6ffentlichen Fiirsorge dahin-
gefallen seien. Die menschlichen Probleme sind unerschépflich, mit denen sich die
Fiirsorge sowohl gegeniiber Jugendlichen als auch Erwachsenen und alten Leuter;
stets auseinander zu setzen hat. Diese Probleme sind auch durch den Wohlfahrts-
staat nicht geringer geworden.

Alters- und Pflegeheime sowie psychiatrische Kliniken sind stets tiberfiillt und so-
zusagen tagtiglich stehen wir vor der vielfach unlosbaren Aufgabe, hilfs- und
pflegebediirftigen Personen eine passende Unterkunft zu bieten.

Die Schaffung weiterer Alters- und Pflegeheime ist ein dringendes Anliegen,
mit dem sich sicherlich auch unsere Konferenz in der Zukunft in vermehrtem
Mafe zu beschiftigen haben wird.

Lassen wir unsere Fiirsorgetitigkeit auch weiterhin beseelt sein von der Ein-
sicht, daB nur der der beste Fiirsorger ist, der in dem Notleidenden seinen Nich-
sten erblickt, im Geiste mit ihm leben und sich in seine Lage versetzen kann.

Und wenn unsere heutige Jubildumstagung mit der Riick- und Ausschau in uns
allen Freude an unserer schonen Aufgabe weckt und unser Verantwortungsgefiihl
starkt und unsere Liebe zum Mitmenschen mehrt, so geht auch von ihr und der
Ruhepause, die wir uns heute gonnen, segnende Kraft aus und unsere heutige
Konferenz hat nicht umsonst getagt. Der Prasident: H. Bauser

Ein Therapieheim fiir Jugendliche ist dringend

PI — Ein Problem, mit dem sich die Fachleute schon seit Jahrzehnten befassen, ist
die Behandlung jener besonders schwierigen Jugendlichen, die mit den iiblichen
padagogischen und heilpadagogischen Mitteln nicht aus ihrer Fehlentwicklung
herausgebracht werden kénnen und deshalb immer wieder riickfallig werden.

Schon nach Einfithrung des Schweizerischen Strafgesetzbuches 1942 wuf3te man
in Fachkreisen, daB eine Anstalt fiir besonders schwierige, scheinbar erzieherisch
unbeeinfluBbare Jugendliche geschaffen werden miiBte. Die Meinungen iiber den
Charakter einer solchen Institution gingen auseinander. Die einen sahen einen
Anstaltstyp mit Verschirfung der Sicherungs- und Disziplinarmafnahmen in der
Richtung eines eigentlichen Jugendgefiangnisses, die anderen, bezugnehmend auf
die neuen Erkenntnisse in der Psychiatrie und Psychologie, sahen in einem éarzt-

90



	50 Jahre Sanktgallische Konferenz der öffentlichen Fürsorge

